
Anlage 14a
Zu $ 23 Abs.2 LWahlO

(Dienstsiegel der

Form blatt f ü r ei ne U nterstützu ngsu ntersch rift (Kreiswah lvorsch lag)4)
Eine Unterschrift ist nur gültig, wenn sie die/der Unterzeichner/in persönlich und handschriftlich geleistet hat.
Unterschriften dürfen erst gesammelt werden, wenn der Kreiswahlvorschlag aufgestellt ist. Vorher geleistete
Unterschriften sind ungültig. Jede/r Wahlberechtigte darf mit ihrer /seiner Unterschrift nur einen Wahlvorschlag
unterstützen. Wer mehrere Kreiswahlvorschläge unterzeichnet, macht sich nach S 108d i. V. mit S 107a des
Straf gesetzbuches straf bar.

Ausgegeben
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Nicht von der/dem Unterzeichnenden auszufüllen
Bescheinigung des Wahlrechts')')

Der/Die vorstehende Unterzeichnende ist Deutsche(r) im Sinne des Artikels 1 16 Abs. 1 des Grundgesetzes. lm
Zeitpunkt der Unterzeichnung erfüllt(e) erlsie die sonstigen Voraussetzungen des $ 1 Landeswahlgesetz, ist (war)
im Wahlkreis wahlberechtigt (91 9 Abs. 2 Satz 3 Landeswahlgesetz) und vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen
($ 2 Landeswahlgesetz).

Die/Der (Ober-)Bürgermeisteriin

(Dienstsi6gel)

Unterzeichnende, die des Schreibens unkundig oder aufgrund einer körperlichen Beeinträchtigung nicht in der Lage sind,
die Angaben persönlich und handschriftlich zu machen, können sich einer Hilfsperson bedienen. Es wird empfohlen, den
Grund der Beiziehung und den Namen der Hilfsperson auf der Rückseite des Formblattes zu vermerken.
Der/Die Unterzeichnende muss im Wahlkreis ihre/seine Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre/seine Hauptwohnung,
haben.
Die Bescheinigung ist auf Wunsch als Einzelbescheinigung nach dem Muster der Anlage 15 LWahlO zu erteilen.
Das Formblatt kann mit einem Wasserzeichen in Form eines Wappens oder Signets hinterlegt werden.
Nichtzutrefiendes streichen.
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